
Bewertungsausschuss nach§ 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V in seiner 679. Sitzung (schriftliche Besct1lussfassung) 
Geschéiftsfuhrung des Bewertungsausschusses 

BESCHLUSS 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
in seiner 679. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) 

Teil A 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 

1. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 01546 in 
den Abschnitt 1.5 EBM 

01546 Beobachtung und Betreuung eines Patienten 
unter Behandlung mit monoklonalen 
Antikörpern gegen SARS-CoV-2 

Obligater Leistungsinhalt 
Beobachtung und Betreuung eines 
Patienten mit bestätigter COVID-19- 
Erkrankung unter intravenöser 
lnfusionstherapie mit Sotrovimab gemäß 
aktuell gültiger Fachinformation, 
Unterbringung des Patienten in einem 
separaten Bereich, 
Dauer mindestens 90 Minuten 

491 Punkte 

Erfolgt über denselben liegenden Zugang (z. B. 
Kanüle, Katheter) mehr als eine Infusion nach 
den Gebührenordnungspositionen 01546, 
02100 bis 02102 und/oder 3071 O, so sind die 
Gebührenordnungspositionen 01546, 02100 
bis 02102 und/oder 30710 je Behandlungstag 
nur einmal berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01546 ist nicht 
neben den Gebührenordnungspositionen 
01510 bis 01512, 01910, 01911, 02100 bis 
02102, 04564 bis 04566, 04572, 04573 und 
1361 O bis 13612 berechnungsfähig. 
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2. Änderung der jeweils ersten Anmerkung zu den 
Gebührenordnungspositionen 02100, 02101 und 02102 im Abschnitt 2.1 
EBM 

Erfolgt über denselben liegenden Zugang (z. 
B. Kanüle, Katheter) mehr als eine Infusion 
nach den Gebührenordnungspositionen 
01546, 02100, 02101, bis 02102 und/oder 
30710, so sind die 
Gebührenordnungspositionen 01546, 02100; 
02101, bis 02102 und/oder 30710 je 
Behandlungstag nur einmal berechnungsfähig. 

3. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in die erste Anmerkung 
zur Gebührenordnungsposition 13294 im Abschnitt 13.3.1 EBM 

4. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in die erste Anmerkung 
zur Gebührenordnungsposition 13344 im Abschnitt 13.3.2 EBM 

5. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in die erste Anmerkung 
zur Gebührenordnungsposition 13394 im Abschnitt 13.3.3 EBM 

6. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in die erste Anmerkung 
zur Gebührenordnungsposition 13494 im Abschnitt 13.3.4 EBM 

7. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in die erste Anmerkung 
zur Gebührenordnungsposition 13543 im Abschnitt 13.3.5 EBM 

8. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in die erste Anmerkung 
zur Gebührenordnungsposition 13594 im Abschnitt 13.3.6 EBM 

9. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in die erste Anmerkung 
zur Gebührenordnungsposition 13644 im Abschnitt 13.3. 7 EBM 

10. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in die erste Anmerkung 
zur Gebührenordnungsposition 13694 im Abschnitt 13.3.8 EBM 

11. Änderung der ersten Anmerkung zur Gebührenordnungspostion 3071 O im 
Abschnitt 30.7.2 EBM 

Erfolgt über denselben liegenden Zugang (z. 
B. Kanüle, Katheter) mehr als eine Infusion 
entsprechend den 
Gebührenordnungspositionen 01546, 02100; 
02101, bis 02102 und/oder 30710, so sind die 
Gebührenordnungspositionen 01546, 02100; 
02101, bis 02102 und/oder 30710 je 
Behandlungstag nur einmal berechnungsfähig. 
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12. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in die Präambeln 3.1 
Nr. 3, 4.1 Nr. 5, 13.1 Nr. 6, 31.2.1 Nr. 8 und 36.2.1 Nr. 4 

13. Aufnahme der analogen Berechnungsausschlüsse für die genannten 
Gebührenordnungspositionen 

14. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in den Anhang 3 zum 
EBM 

Kalkulationszeit Prüfzeit Eignung der I 
GOP Kurzlegende in in Prüfzeit 

Minuten Minuten 
01546 Beobachtung und Betreuung bei · 6 ¡ 4 Tages- und 

monoklonaler Antikörpertherapie i i Quartalsprofil 
gegen SARS-CoV-2 
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Teil B 

zu Empfehlungen gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw. 
§ 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V im 
Zusammenhang mit der Aufnahme der Leistungen nach der 

Gebührenordnungsposition 01546 in den Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM) 

mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 

Der Bewertungsausschuss gibt im Zusammenhang mit der Aufnahme der Leistungen 
nach der Gebührenordnungsposition 01546 in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
(EBM) zum 1. Oktober 2023 folgende Empfehlung gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 
SGB V bzw. § 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V ab: 

1. Die Vergütung der Leistungen nach der Gebührenordnungsposition 01546 erfolgt 
außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen. 

2. Die Vergütung der Leistungen nach der Gebührenordnungsposition 01546 
außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung wird grundsätzlich auf zwei 
Jahre befristet. Die Leistungen werden am Ende dieser Frist in die 
morbiditätsbedingte Gesamtvergütung überführt, wenn die Mengenentwicklung eine 
weitere extrabudgetäre Vergütung nicht erfordert. Soweit dazu kein Einvernehmen 
besteht, ist eine Entscheidung des Erweiterten Bewertungsausschusses 
herbeizuführen. Bei der Überführung der Leistungen nach der 
Gebührenordnungsposition 01546 in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung ist 
das vom Bewertungsausschuss in seiner 383. Sitzung am 21. September 2016, 
zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 654. 
Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), bzw. entsprechender Folgebeschlüsse, 
unter Nr. 2.2.1.2 beschlossene Verfahren zur Berücksichtigung einer geänderten 
Abgrenzung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung anzuwenden. 
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Entscheidungserhebliche Gründe 

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 
Satz 1 SGB V in seiner 679. Sitzung (schriftliche 
Beschlussfassung) 

Teil A 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 
mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 

1. Rechtsgrundlage 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren 
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM). 

2. Regelungshintergrund und -inhalt 

Sotrovimab (Handelsname: Xevudy®) ist ein monoklonaler Antikörper zur Behandlung 
von COVID-19 bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit mindestens 40 kg 
Körpergewicht, die keine zusätzliche Sauerstofftherapie benötigen und bei denen ein 
erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19 besteht. 

Mit dem vorliegenden Beschluss Teil A erfolgt die Aufnahme einer Leistung nach der 
Gebührenordnungsposition 01546 in den Abschnitt 1.5 ,,Ambulante Betreuung und 
Nachsorge" des EBM für die Beobachtung und Betreuung eines Patienten mit bestätigter 
COVID-19 Erkrankung unter intravenöser lnfusionstherapie mit Sotrovimab. Mit dem 
zweiten Spiegelstrich im obligaten Leistungsinhalt wird klargestellt, dass für die 
Behandlung von Patienten mit bestätigter COVID-19 Erkrankung mit Sotrovimab 
besondere organisatorische und hygienische Bedingungen in der Arztpraxis erfüllt sein 
müssen. 
Zudem erfolgen im Zusammenhang mit der Aufnahme der GOP 01546 verschiedene 
Folgeanpassungen. 

3. Inkrafttreten 

Der Beschluss Teil A tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 in Kraft. 
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Teil B 

zu Empfehlungen gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw. 
§ 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V im 
Zusammenhang mit der Aufnahme von Leistungen nach der 
Gebührenordnungsposition 01546 in den Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM) mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 

1. Rechtsgrundlage 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren 
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM) und Empfehlungen gemäß§ 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V 
bzw.§ 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V. 

2. Regelungsinhalte und Regelungshintergründe 

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 wird die Gebührenordnungsposition 01546 in den EBM 
aufgenommen. 

Die Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01546 in den EBM führt nicht zu 
Einsparungen bei anderen Gebührenordnungspositionen (keine Substitution). 

Für die Vergütung empfiehlt der Bewertungsausschuss, die Leistungen nach der 
Gebührenordnungsposition 01546 zunächst für zwei Jahre außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung zu finanzieren und zum 30. September 2025 zu 
prüfen, ob die Überführung der Leistungen nach der Gebührenordnungsposition 01546 
in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung empfohlen werden kann. 

Die Überführung dieser Leistungen in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung erfolgt 
gemäß dem vom Bewertungsausschuss in seiner 383. Sitzung am 21. September 2016, 
zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 654. 
Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), bzw. entsprechender Folgebeschlüsse, unter 
Nr. 2.2.1.2 beschlossenen Verfahren zur Berücksichtigung einer geänderten 
Abgrenzung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. 

3. Inkrafttreten 

Der Beschluss Teil B tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 in Kraft. 
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